
Formulierungsvorschlag zur Lösung des Einführungsfalls

Gutachten

I. AS M gg V aus § 823 Abs.1 BGB auf Schadensersatz

Obersatz: Die M könnte gegen V einen Anspruch auf Ersatz des erlittenen Schadens aus § 823 Abs. 1 BGB haben.

1. Voraussetzung dafür wäre zunächst, dass ein Rechtsgut der M verletzt worden ist. Als verletzte Rechtsgüter der M kommen die in § 823 Abs. 1 BGB ausdrücklich genannten Rechte auf körperliche und gesundheitliche Unversehrtheit in Betracht. Unter einer Körperverletzung versteht man jeden Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, während eine Gesundheitsverletzung bei einer Störung der inneren Lebensvorgänge vorliegt. Hier erlitt die M schwere Verletzungen und musste behandelt werden. Daraus lässt sich schließen, dass sowohl eine Körper- als auch eine Gesundheitsverletzung gegeben sind.

2. Auf Seiten des V müsste eine Verletzungshandlung vorliegen. Eine Handlung ist in jedem willensgesteuerten Verhalten zu sehen. V hat auf einer abschüssigen Straße sein Fahrrad „laufen lassen“ und dabei die M erfasst. Er dadurch eine Handlung im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB vorgenommen.

3. Diese Handlung müsste die Rechtsgutsverletzung der M verursacht haben, sie müsste für die Verletzung kausal sein. Auszugehen ist von der sog. Äquivalenztheorie. Nach ihr ist jede Handlung kausal, die nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass die Rechtsgutsverletzung in ihrer bestimmten Form entfiele. Hätte V die M nicht angefahren, dann wäre sie nicht an Körper und Gesundheit verletzt worden. Folglich ist die Handlung des V kausal im Sinne der Äquivalenztheorie.

[Der Vollständigkeit halber:

4. Es besteht jedoch Einigkeit darüber, dass eine Kausalitätsbestimmung allein nach der Äquivalenztheorie zu einer unerträglichen Haftungsausweitung führen würde. Als Begrenzungskriterium wird daher die so genannte Adäquanztheorie herangezogen. Danach ist dem Handelnden eine Rechtsgutsverletzung nur dann zuzurechnen, wenn die von ihm gesetzte Bedingung im allgemeinen und nicht nur unter ganz besonders eigenartigen, ganz unwahrscheinlichen und nach dem regelmäßigen Verlauf der Dinge außer Betracht zu lassenden Umständen zur Herbeiführung der Rechtsgutsverletzung geeignet war. Mit Hilfe dieser Kriterien lassen sich ganz unwahrscheinliche Kausalverläufe aus dem Tatbestand des § 823 Abs. 1 BGB ausgrenzen. Legt man diese Maßstäbe an im vorliegenden Fall an, so lässt sich feststellen, dass damit zu rechnen ist, dass wenn Kinder spielen diese auch auf die Straße laufen und es auch nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass man bei einer hohen Geschwindigkeit mit dem Fahrrad nicht mehr ausweichen oder bremsen kann und bei einem Zusammenstoß jemand anders schwer verletzt. Demnach ist das Verhalten des V auch im Sinne der Adäquanztheorie kausal für die Verletzung des M. Nach heute herrschender Auffassung reicht die Adäquanztheorie allerdings nicht aus, um die Kausalität nach der Äquivalenztheorie einzuschränken. Als weiteres Begrenzungskriterium dient die Lehre vom Schutzzweck der Norm. Danach kann eine Rechtsgutsverletzung dem Handelnden nur dann zugerechnet werden, wenn sie nach Art und Entstehungsweise unter den Schutzzweck der verletzten Norm fällt. Zu fragen ist also, ob die konkrete Verletzung durch die Norm überhaupt verhindert werden sollte. Wird eine Körper- oder Gesundheitsverletzung wie im vorliegenden Fall durch eine unmittelbare Einwirkung des Schädigers auf den Geschädigten verursacht, so bestehen insoweit keine Bedenken. Für diese Fälle ist § 823 Abs. 1 BGB geschaffen, der Verletzungserfolg liegt innerhalb des Schutzbereichs der Norm. Folglich ist die Verletzung der M dem V zuzurechnen.

-]

5. Die Handlung des V müsste auch rechtswidrig gewesen sein. Die Rechtswidrigkeit wird grundsätzlich durch die eingetretene Rechtsgutsverletzung indiziert. Für das Verhalten des V ist kein Rechtfertigungsgrund ersichtlich. V hat somit rechtswidrig gehandelt.

6. V müsste auch schuldhaft gehandelt haben. Verschulden im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB liegt vor, wenn der Schädiger vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat.

a. Vorsatz ist das Wissen und Wollen des rechtswidrigen Erfolges. Davon kann nach dem Sachverhalt nicht ausgegangen werden.

b. V könnte jedoch fahrlässig gehandelt haben. Nach § 276 Abs. 2 BGB handelt fahrlässig, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. V hat sein Fahrrad bergab rollen lassen und hierbei eine hohe Geschwindigkeit erreicht obwohl sich spielende Kinder in der Nähe aufhielten. Wer spielender Kinder sieht, hat im Straßenverkehr erhöhte Aufmerksamkeit walten zu lassen, wer trotzdem schnell fährt, muss damit rechnen nicht mehr rechtzeitig anhalten zu können wenn ein Kind auf die Straße läuft. V hat durch sein Verhalten die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen. Er hat daher fahrlässig und somit schuldhaft im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB gehandelt.

7. Durch die rechtswidrige und schuldhafte Körper- und Gesundheitsverletzung hat V die haftungsbegründenden Merkmale des § 823 Abs. 1 BGB erfüllt und haftet der M für den dadurch entstandenen Schaden.

[Anm.: Bei einer Körper- und Gesundheitsverletzung sind das in der Regel die Heilungskosten, d.h. die Arzt- und Behandlungskosten (Krankenhaus, Medikamente, etc.).]

M hat folglich gegen V aus § 823 Abs. 1 BGB einen Anspruch auf Ersatz des entstandenen Schadens.

II. M gg V aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 229 StGB auf Schadensersatz (Im Ergebnis +)

III. M gg V aus § 253 Abs. 2 BGB auf Schmerzensgeld (Im Ergebnis +)
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